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Von der Familienpolitik zur Frauenpolitik und zurück ...1

In der Anfangszeit der Bundesrepublik gab es Mei-
nungsverschiedenheiten unter Juristen zum grund-
rechtsdogmatischen Verhältnis von Art. 3 Abs. 2 und
Art. 6 Abs. 1 GG. So wurde von konservativer Seite
ein Primat der Institutionsgarantie für Ehe und Fa-
milie gegenüber der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter behauptet.2 Nach der von Elisabeth Selbert
angezettelten Debatte im Parlamentarischen Rat und
den Waschkörben voller Eingaben außerparlamentari-
scher Frauen ahnte man, welche Sprengkraft ein auf die
ganze Rechtsordnung bezogenes Gleichberechtigungs-
gebot wohl haben würde und versuchte daher dieser Ge-
fahr für die traditionelle Geschlechterordnung mit einer
hierarchisierten Grundrechtskonkurrenz im wahrsten
Sinne des Wortes „Herr“ zu werden. Demnach hätten
dann Schutz und Förderung von Ehe und Familie die
Frauen in ihre Schranken weisen sollen. Am Ende wäre
es vielleicht gar nicht soweit gekommen, wie es längst
gekommen ist, dass nämlich die Gleichberechtigung als
individuelles Grundrecht auch in Ehe und Familie be-
achtet werden muss! Zumindest wäre der Prozess des
Wandels der Auffassungen vermutlich noch langsamer
als ohnehin verlaufen. Wir erkennen also, dass der
Schutz der Institutionen Ehe und Familie nach Art. 6
Abs. 1 GG als konservativ-patriarchales Argument stra-
tegisch gerne gegen die Entfaltung des vollen Gehalts
der Gleichberechtigungsformel nach Art. 3 Abs. 2 GG,
benutzt wird, einer Norm, die speziell von Feministin-
nen und Links-Alternativen in den Vordergrund ge-
rückt und seit 1994 durch das Staatsziel der faktischen
Gleichstellung verstärkt wurde.

Es stellt sich nun die Frage, ob nicht auch in der
Politik immer dann, wenn die Gleichstellung von
Frauen eine Zeitlang auf dem Vormarsch war, durch
forcierte Familienpolitik ein Gegengewicht gesetzt
wird? Und was steht dahinter? Ist es der Versuch,
Frauen auf ihre „angestammte Rolle“ für das Ge-
meinwohl, auf ihre „ureigenste“ Funktion in Fort-
pflanzung und Familie festzulegen und immer ge-
schicktere Anreize für eine besseres Funktionieren in
diesem Sinne zu implementieren - und wenn mög-
lich noch zum gleichstellungspolitischen Nulltarif!?
Diesen und ähnlichen Fragen soll angesichts lauter
Signale aus dem familienpolitischen Bereich im Fol-
genden nachgegangen werden.

Das Verhältnis von Familien-
und Frauenpolitik im Laufe der Zeiten

Der Titel dieses Vortrags unterstellt, dass es in jünge-
rer Zeit eine Trendwende wieder zurück zur Fami-
lienpolitik gegeben hat und dass vorher Frauen- oder
gar Gleichstellungspolitik angesagt war. Tatsächlich
trifft beides zu, aber eben nur graduell, d.h. im Aus-
maß der Akzentuierung durch politisch-reformeri-
sche Maßnahmen. Ein nachhaltiges Übergewicht
von Frauenpolitik gegenüber Familienpolitik gab es
nie.

Nicht erst mit Frau von der Leyen und den vor al-
lem von Arbeitgebern forcierten „Bündnissen für die
Familie“ macht sich die Renaissance der Familienpo-
litik bemerkbar. Schon im vorletzten Bundestags-
wahlkampf 2002 versuchte Edmund Stoiber mit An-
kündigungen eines scheinbar großzügigen „Fami-
liengeldes“ zu punkten, und noch davor hatte das
Bundesverfassungsgericht im Jahre 1998 mit seinen
so genannten steuerlichen Familienurteilen eine ver-
meintlich große Lanze für die Familienförderung ge-
brochen.3 Die Autorität des Bundesverfassungsgerichts
drängte in der Folge die rot-grüne Regierung zur gehor-
samen Ausführung einer ideologisch motivierten Kopf-
geburt von Paul Kirchhof, der mit den erwähnten Ent-
scheidungen seine Laufbahn als Rächer und Retter der
Familie zu krönen suchte. Anstatt steuerliche Erleichte-
rungen an tatsächlich verausgabten Kosten und an Be-
darfskonstellationen auszurichten, erlegte das Bundes-
verfassungsgericht der Gesetzgebung eine gießkannen-
artige Förderung von allen Eltern und eine symbolisch
gleichmachende Honorierung ihrer ideellen Erzie-
hungsleistungen auf. 4

Dem Zeitgeist folgend vollzog Rot-Grün in sei-
ner zweiten Amtszeit schon personell einen Kurs-
wechsel in der Geschlechterpolitik hin zur Domi-
nanz der Familienpolitik; statt Christine Bergmann
wurde nun Renate Schmidt Ministerin für „Familie,
Senioren, Frauen und Jugend“. Renate Schmidt un-
ternahm gewisse Vorstöße in Richtung Verbesserung
der Betreuungssituation und stieß auf den letzten
Drücker dann noch die Umwandlung der Elternzeit
mit kümmerlichem Erziehungsgeld zu einer Eltern-
zeit mit Lohnersatz an, die nun von der Großen Koa-
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lition weiter ausgeführt wird.5 Der Abgesang an die
Frauen- und Gleichstellungspolitik hatte sich bereits
2001 angedeutet, als Schröder das Gleichstellungsge-
setz für die Privatwirtschaft von der Tagesordnung ab-
setzte und statt dessen eine freiwillige Vereinbarung mit
den Spitzenverbänden der Wirtschaft abschließen ließ.
Hier wurde mit kanzlerischer Richtlinienkompetenz
ganz klar eine Weiche gestellt, weg von der Förderung
einer besseren Teilhabe „von Frauen als Frauen“ am Er-
werbsleben.

Die Frage realer Fortschritte von Frauen in der Ge-
sellschaft ist jedoch weiterhin – zwar nicht nur, aber
doch ganz eng – verknüpft mit ihrer Erwerbsteilhabe
und der daraus idealerweise resultierenden Möglich-
keit, die eigene Existenz zu sichern und daher unbe-
friedigende Lebensformen und unerträgliche Abhän-
gigkeiten hinter sich lassen zu können. Eine solche
wirtschaftliche Eigenständigkeit ist wiederum in der
Regel eine wichtige Voraussetzung für egalitäre Teil-
habe an allen anderen Chancen und Optionen dieser
Gesellschaft und natürlich auch eine Voraussetzung
für gelingende Zweierbeziehungen und Familien. In-
sofern war die Symbolik der Absage Gerhard Schrö-
ders an das Gleichstellungsgesetz für die Privatwirt-
schaft leider unmissverständlich. Die Hartz-Refor-
men taten ein Übriges und lenkten Frauen nun noch
stärker als vorher in die Geringverdiensttätigkeiten,
möglichst noch im haushaltsnahen Bereich. Mit
Hartz IV wurde die Zuweisung Langzeitarbeitsloser
in die persönliche Abhängigkeit von ihren Ehepart-
nern oder eheähnlichen Lebensgefährten verschärft,
da jetzt nur noch das eigene Existenzminimum als
Selbstbehalt des verdienenden Teils von der An-
rechnung ausgenommen ist.

In der Geschichte der Bundesrepublik hat sich
diese Pendelbewegung des öfteren gezeigt, wobei die
Pendelmetapher eigentlich einen falschen Eindruck
gibt, weil der Ausschlag in die Richtung der Erwerbs-
förderung und Gleichstellungspolitik um ihrer selbst
willen, d.h. um der Frauen willen, niemals so weit
reichte wie der Ausschlag in die familienpolitische
Richtung. Die meisten Regierungsperioden waren
von einer Dominanz familienpolitischer Maßnah-
men gekennzeichnet.

Das begann in extremer Weise in den fünfziger und
sechziger Jahren, als die CDU/CSU mit oder ohne
FDP regierte und der Einfluss der katholischen Kir-
che auf die Familienpolitik erdrückend war. Staatli-
che Maßnahmen zielten darauf ab, Frauen an den

heimischen Herd zurückzuführen, auf dass sie die
heile Familie wieder auferstehen lassen würden. Un-
ter dieser massiven Weichenstellung in Richtung
Hausfrauenehe und geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung leidet die gesamte Entwicklung seitdem,
noch heute finden wir staatliche Anreize für einen
Rückzug der Frauen aus dem Erwerbsleben, die aus
dieser Zeit stammen, wie etwa das Ehegattensplit-
ting.

Erst mit der Frauenbewegung in den Siebzigern
kam der Anspruch einer expliziten Frauen- und
Gleichstellungspolitik auf. Feministinnen machten
sich auf den Weg, die Chancen und Bedingungen
von Frauen als Frauen zu verbessern, und so gab es in
den siebziger, achtziger und neunziger Jahren
punktuelle Kämpfe um Maßnahmen und Gesetze,
die Gleichstellung im öffentlichen Dienst, die Mo-
dalitäten des Schwangerschaftsabbruchs, mehr
Schutz vor Gewalt und anderes zum Gegenstand
hatten.6

Für die Gesamtergebnisse kommt es aber nicht allein
darauf an, inwieweit sich Frauenpolitik als eigenstän-
diges Politikfeld etablieren kann, sondern vor allem
darauf, welche Familienpolitik denn gemacht wird.
Von entscheidender Bedeutung sind dabei auch die
Maßnahmen, die nicht unternommen wurden, d.h.
die unterbliebenen Reformen. Nehmen wir die „gro-
ße“ bundesdeutsche Ehe- und Scheidungsrechtsre-
form von 1976: Sie war überfällig, mit ihr wurde das
Schuldscheidungsrecht abgeschafft und das Leitbild
der Hausfrauenehe beseitigt. Das Unterhaltsrecht
war ein „historischer Kompromiss“ zwischen Sozial-
und Christdemokraten, der geschiedene Frauen rela-
tiv großzügig durch Unterhalt vom Ex-Ehemann ab-
sichern sollte, damit der Widerstand der Konservati-
ven gegenüber der Abschaffung des Schuldschei-
dungsrechts besänftigt werden konnte.

Von sozialliberaler Seite, die damals die Regie-
rungsmehrheit hatte, war eigentlich daran gedacht,
dass Frauen im Wesentlichen auf ihre „Eigenverant-
wortung“ und damit auf den Arbeitsmarkt verwiesen
werden sollten. Das aber stieß auf Protest auch von
frauenpolitischer Seite, da das Gesetz den verheirate-
ten Frauen noch bis zum Inkrafttreten des neuen
Rechts, am 1.7.1977, qua Eheleitbild und Schuld-
scheidungsrecht nur ein eingeschränktes Recht zur
Erwerbstätigkeit zugestanden hatte, und die tatsäch-
lichen Verhältnisse noch immer von der Dominanz
der Hausfrauennehe geprägt waren. Um unzumut-
bare Härten zu vermeiden, wurde ein auf dem Papier
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relativ dichtes Netz an Unterhaltstatbeständen ge-
schaffen.7

Die Krux der familienrechtlichen Reform war,
dass sie systemimmanent blieb. Es wurde sozialrecht-
lich, arbeits- und steuerrechtlich so gut wie nichts
dazu getan, dass Frauen sich hätten unabhängig von
ehelichem oder nachehelichem Unterhalt machen
können. Dennoch glaubte man in sozialliberalen
Kreisen in den Siebzigern, dass sich Frauen quasi ei-
gendynamisch stärker in den Arbeitsmarkt einglie-
dern würden; die heutige Massenarbeitslosigkeit sah
damals niemand voraus.

Mit anderen Worten: Die Politik hat es seit den fami-
lienrechtlichen Reformen der siebziger Jahre eklatant
versäumt, Frauen als Erwerbsbürgerinnen den altein-
gesessenen männlichen Erwerbsbürgern rechtzeitig
gleichzustellen. Dazu hätten ihre Zugangsbedingun-
gen zu existenzsichernden und qualifizierten Arbeits-
plätzen, zu gleicher Bezahlung, Sozialversicherung,
Aufstiegschancen usw. bei Zeiten durch gesetzliche
Gebote und Anreize sowie Programme verbessert
werden müssen. Zwar gab es im damaligen Arbeits-
förderungsrecht einige kleine Förderimpulse, diese
wurden aber mit zunehmender Massenarbeitslosig-
keit in den achtziger Jahren zum Teil wieder zurück-
genommen. Auch durch die Bildungsreform der 70er
Jahre, die Frauen massenhaft in den Genuss höherer
Bildung und Ausbildung gebracht hatte, kam eine
Art eigendynamischer Erwerbsintegration zustande,
aber dennoch galten Frauen aus der Sicht der Regie-
rungspolitik weiterhin als Hauptträgerinnen der Fa-
milie und daher blieben die Anreize für die traditio-
nelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Kraft.
Die sozialliberale Regierung hintertrieb am Ende ih-
rer Regierungszeit sogar noch die Umsetzung der
europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien von
1975 und 1976.

Heute haben wir ein ähnliches Theater um die Um-
setzung von Antidiskriminierungsrichtlinien, dies-
mal auch wieder wegen des Geschlechts, aber darüber
hinaus ist das Beharrungsvermögen der deutschen
Institutionen und Interessengruppierungen noch
größer, weil es außerdem um weitere konfliktträchti-
ge Merkmale der Benachteiligung geht.8

Dies alles macht deutlich, dass es in Deutschland
keine ausgeprägte Kultur der Antidiskriminierung

gibt, weder für das Geschlecht noch für andere Merk-
male. Das besagt auch etwas über das Verhältnis von
Frauen- und Familienpolitik: Frauen als Frauen ge-
steht man kaum Unterstützung im Kampf um glei-
che Rechte und Möglichkeiten zu, lediglich wenn sie
bereit sind, sich in den Dienst einer Gemeinschaft –
sei es Ehe, sei es Familie, sei es eine größere Gemein-
schaft – zu stellen, sollen sie Hilfe und eventuellen
Ausgleich erhalten.

Auch in der Ära Kohl dominierte im Ergebnis meist
die Familienpolitik, ich denke hier vor allem an das
Erziehungsgeldgesetz von 1986, das es Frauen
schmackhaft machen sollte beruflich zu pausieren,
wobei die Freistellung, der „Erziehungsurlaub“, dann
binnen kurzem auf bis zu drei Jahre ausgedehnt wur-
de, die finanzielle Unterstützung aber jahrzehntelang
gleich gering blieb einschließlich der rigiden Ein-
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kommensgrenzen. Ebenfalls 1986 trat eine Verschär-
fung des nachehelichen Unterhaltsrechts durch Be-
fristungen und zusätzliche Kürzungs- und Aus-
schlussgründe in Kraft, die vor allem symbolische
Wirkungen hatte, damit Frauen nicht weiter ermun-
tert werden sollten, die Vorteile des damals noch neu-
en schuldunabhängigen Scheidungsrechts in An-
spruch zu nehmen.

Es hätte eigentlich schon damals klar sein müs-
sen, dass man Unterhaltsabhängigkeit und die ver-
meintliche „Unterhaltsknechtschaft“ der armen
Männer nur dadurch würde nachhaltig abbauen und
vermeiden können, dass Frauen sich während des
ehelichen Zusammenlebens eine eigenständige Si-
cherung, vornehmlich durch Erwerbsarbeit, aufbau-
en können. Genau dies herbeizuführen, wurde poli-
tisch unterlassen. Da Frauen für naiv gehalten wer-
den und zugegebenermaßen politisch als Großgrup-
pe kaum schlagfertig organisiert werden können,
hielt man derartige double-bind-Signale politisch für
folgenlos. Die CDU/CSU stemmte sich sogar noch
jahrzehntelang mit ihrem Slogan von der „Wahlfrei-
heit“ für Frauen gegen das Leitbild der erwerbstäti-
gen Frau und Mutter, gegen eine partnerschaftliche
Aufteilung von Reproduktions- und Erwerbsarbeit
in Zweierbeziehungen sowie gegen die Vorstellung
vom Zweiverdienerhaushalt. Allenfalls in der moder-
nisierten Variante eines Hauptverdieners mit gering-
fügiger Zuverdienerin war diese Tendenz akzeptiert.
Heute findet die gleiche Politik ihren Niederschlag in
der Polemik gegen die Einführung sogenannter
„Papamonate“ beim Bezug von Erziehungsgeld.

Realpolitische Chancen der „wieder-
vereinigten“ Frauen- und Familienpolitik

Derzeit nun stellt sich das Bild etwas anders dar, vor-
nehmlich wachgerüttelt wurden Öffentlichkeit und
politische Klasse durch die demographische Bedro-
hung der Renten- und Sicherungssysteme. Offenbar
gab es doch eine Eigendynamik der Berufs- und Er-
werbsintegration von Frauen! Da Vereinbarkeit von
Beruf und Familie nicht wirklich existiert und noch
immer nur eine Herausforderung für Frauen, nicht
für Männer ist, schlug sich das Gleichheitsstreben der
jüngeren Frauen in Geburtenvermeidung nieder.
Deutschland hat eine der niedrigsten Geburtenraten
in Europa (2004: 1,37) und das trotz einer weiterhin
defizitären Erwerbsintegration von Frauen. Denn es
steigt zwar die Erwerbs- und Erwerbstätigenquote,

aber der Zuwachs ist in der Teilzeitarbeit zu sehen,
das Arbeitsvolumen der Frauen insgesamt hat sich
nicht vergrößert.9

Angesichts all dessen ist die Hinwendung der Re-
gierungspolitik zur Familienförderung nur folgerich-
tig, wieder einmal soll dort, wo die größten Lücken
aufgerissen sind, nämlich bei den erwünschten Ge-
burten, mit sozialpolitischer Förderung gestopft wer-
den. Jetzt ist es an den gut ausgebildeten und er-
werbsorientierten Frauen, mehr Kinder zu bekom-
men. Dazu hat man sich schon unter Renate Schmidt
skandinavische Länder, speziell Schweden, zum Vor-
bild genommen und möchte für eine verkürzte Baby-
pause eine Lohnersatzleistung entsprechend der
schwedischen Elternversicherung anbieten, und zwar
samt quasi-obligatorischen „Papamonaten“. Und
auch Kinderbetreuung und Ganztagsschulen sollen
weiterhin ausgebaut und steuerlich besser gefördert
werden. Bedenkt man, dass der nach einigem Hick-
hack ausgehandelte Kompromiss zur steuerlichen
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten10 das
glatte Gegenteil zu früherer konservativer Familienför-
derung ist, die durch das Instrument des Ehegattensplit-
ting gezielt darauf setzte, Mutter und Kind an das Haus
zu binden, weil außerhäusliche Kinderbetreuung als
Teufelswerk angesehen wurde, und dass in letzter Zeit
Ganztagsbetreuung in Schulen und Kindergärten, Kin-
derkrippen und Tagesmütter auch in CDU-regierten
Bundesländern gefördert werden, so ist diese Kehrtwen-
de schon bemerkenswert.

Es bleibt also dabei, dass die Wende zur schwer-
punktmäßigen Familien- statt Frauenpolitik die Per-
spektiven für die nächste Zeit bestimmen wird. Gar
kränkend ist darin die Reduzierung von Frauen auf
ihre Gebärfunktion, samt der publizistischen Hatz
auf Kinderlose. Nicht wegen ihrer beruflichen Talen-
te und Fähigkeiten versucht man Frauen nun ins
Boot zu holen, all die Studien über den „vergeudeten
Reichtum“11 weiblicher Berufsqualifikationen haben
lange nichts bewirkt. Der Wirtschaft war das egal und
für die staatliche Politik war es aus ideologischen und re-
gierungstechnischen Gründen immer noch bequemer,
Frauen aus dem Arbeitsmarkt fernzuhalten, damit
Männern eine relativ hohe Beschäftigungsquote erhal-
ten bleiben würde. Nun aber geben die fehlenden Ge-
burten den Ausschlag für ein ökonomisches und finanz-
politisches Umdenken!

Das alles mag sich als ideologischer Rückschritt
darstellen, bietet aber auch eine Chance. Anders als
früher gibt es derzeit eine Akzeptanz dafür, dass Frau-
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en erwerbstätig sein wollen und der Staat sie – wenn
überhaupt – nur zum Kinderkriegen ermuntern kann,
wenn ihnen beides einigermaßen verlässlich machbar
garantiert wird. Es scheint also unvermeidbar, sich auf
die familienpolitische Fokussierung einzulassen, um
möglichst viel an grundsätzlichen Verbesserungen
auch für die Erwerbsbedingungen von Frauen und
eine eigenständige Existenzsicherung herauszuschla-
gen. Dies ist in der Tat mein realpolitisches Resümee.

Und soviel lässt sich gegen die neue Politikrich-
tung auch nicht einwenden, Erwerbstätigkeit von
Müttern zu fördern und „Vereinbarkeit“ wenn mög-
lich für beide Elternteile zu erleichtern. Über die Aus-
gestaltung wird vermutlich noch zu streiten sein. Im
Grunde aber sind es gewerkschaftliche und frauenpo-
litisch linke bis feministische Forderungen, die da
aufgegriffen werden.

Überwindung des männlichen
Ernährermodells in greifbarer Nähe?

Wie ließe sich nun die wiedererstarkte Familienpoli-
tik als Chance begreifen?

Denkt man die realen „Reformstränge“ zusam-
men, also geplante verbesserte Unterstützung für
Mütter und Väter bei der „Vereinbarung“, um die
Geburten zu fördern, die bereits umgesetzten
Hartz-Reformen, um die Ausgaben für Arbeitslosig-
keit und die Lohnnebenkosten zu senken, und die
anstehende Unterhaltsrechtsreform, um Männern
und Vätern Zweit- und Drittehen zu ermöglichen
und die Ausgaben der Unterhaltsvorschusskasse für
Kindesunterhalt zu begrenzen, so wird deutlich, dass
dies alles in den Auswirkungen auf Frauen sehr wi-
dersprüchlich ist und ihnen im Ergebnis mehr abfor-
dert, ohne ihnen gleichermaßen wirklich neue Op-
tionen zu öffnen. Eine grundlegende Voraussetzung
für die Legitimität und Stimmigkeit solcher Erwar-
tungen an Frauen wären deutlich verbesserte Be-
schäftigungsaussichten und längerfristig die Über-
windung des männlichen Ernährermodells. Letzteres
enthält wegen der Annahme, dass Frauen nicht auf
einen existenzsichernden Verdienst angewiesen sei-
en, während sie sich tatsächlich auf eine Existenzsi-
cherung durch Unterhalt nicht verlassen können,
eine Double-Bind-Logik, die ihnen den realen
Zugang zu gleichen Erwerbsbedingungen erschwert.

Besonders widersprüchlich sind auch die an Frau-
en gerichteten Erwartungen durch Hartz IV: Einer-
seits wird stärker als unter dem alten Recht die Pflicht

zur Erwerbstätigkeit postuliert, andererseits wird
durch die Anrechnung der Partnereinkommen und
daraus folgende Nachteile bei der Inanspruchnahme
von Eingliederungshilfen gerade das Gegenteil er-
reicht, nämlich die Ausgliederung von Frauen aus
dem Arbeitsmarkt, wenn sie einen Ernährer an ihrer
Seite haben. Das erfüllt im Prinzip den Tatbestand der
mittelbaren Diskriminierung, aber die herrschende
Meinung lässt bislang das Subsidiaritätsprinzip und
die Knappheit der staatlichen Mittel als Rechtferti-
gungen zu.12 Der in Deutschland überhöhte normati-
ve Status der Ehe ermöglicht es der herrschenden Mei-
nung, die Ehe als Rechtsgrund dafür zu strapazieren,
dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung von einem
kollektiv staatsbürgerlich organisierten Sicherungs-
system in eine größtenteils privat zu tragende Unter-
haltssicherung ausgegrenzt wird, und dies bei einem
kollektiv strukturell verursachten Risiko, nämlich län-
gerer Arbeitslosigkeit. Mit anderen Worten, das
männliche Ernährermodell ist einerseits die Ursache
der asymetrischen Verteilung der Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, zugleich aber dient es als Grundlage der
normativen Rechtfertigung. Dabei beruhen das Er-
nährermodell und die überkommene Interpretation
des Subsidiaritätsprinzips auf den ideologischen Wei-
chenstellungen des 19. Jahrhunderts mit ihren polari-
sierten bürgerlichen Vorstellungen vom unterschied-
lichen „Wesen“ von Männern und Frauen und ihren
komplementären Beiträgen zu Ehe und Familie. 13

Heute aber hat Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung zu gelten und beide EhepartnerInnen ha-
ben einen Anspruch gegen Staat und Gesellschaft,
dass sie vorrangig als Individuen betrachtet werden.
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12 Für das BVerfG wäre hier vor allem die Entscheidung zur Arbeits-
losenhilfe von 1992 zu nennen, vgl. BVerfGE 87, 234-269. Zum
EU-Recht vgl. Bieback, Karl-Jürgen, 1997: Die mittelbare Dis-
kriminierung wegen des Geschlechts. Ihre Grundlagen im Recht
der EU und ihre Auswirkungen auf das Sozialrecht der Mitglied-
staaten, Baden-Baden, S. 217.

13 Sabine Berghahn/Maria Wersig, 2005: Vergemeinschaftung von
(Ehe-)Partnern durch die Reformen der Agenda 2010 – eine Rüc-
kkehr zum „Geschlechtervertrag“ des 19. Jahrhunderts? In: Femi-
na Politica, 14. Jg., Heft 2/2005, S. 84-95.



Jede Person sollte Anspruch darauf haben, dass sie
sich eine von der – oft nur zeitweisen - Gefühlsge-
meinschaft mit der anderen Person unabhängige
Existenzsicherung schaffen kann. Erst recht gilt das
für nicht verheiratet Zusammenlebende, die derzeit
aufgrund der doktrinären Deutung von Art. 6 Abs. 1
GG wie Eheleute – jedoch nur bezüglich der bela-
stenden Einstandspflichten – behandelt werden.

Hier komme ich nun zu einem normativen Kern-
problem der deutschen Familienpolitik. Nach mei-
ner Interpretation krankt das deutsche Verhältnis
von Frauen- und Familienpolitik noch immer daran,
dass die politische Gleichstellung von Frauen und
Männern von einem dogmatisch verkrusteten Ver-
ständnis von Ehe und seiner strukturellen Vorrangig-
keit vor individuellen Ansprüchen auf rechtliche und
tatsächliche Gleichheit blockiert wird.14 Der Schutz
durch die Ehe ist zwar, wie auch Dieter Schwab tref-
fend in einem Interview15 kürzlich gesagt hat, im
Schwinden begriffen, gleichwohl nehmen daraus
oder aus dem Elternverhältnis abgeleitete Pflichten
eher zu. Dafür dass der Staat die Einstandspflichten
für verheiratete und unverheiratete „eheähnliche“
Paare aufrechterhalten kann, nimmt er die Ausgaben
für das Ehegattensplitting noch gerne in Kauf, auch
wenn ein rechtsethischer Zusammenhang von Ehe
und nachehelichen Unterhaltsverpflichtungen histo-
risch nicht mehr besteht. Entfiele aber der finanzielle
Vorteil für asymmetrische Einkommensehen, so brä-
che das Kartenhaus der zur Entlastung des Staates ar-
rangierten Einstandspflichten auch für unverheirate-
te Paare vermutlich über kurz oder lang zusammen.
Die Ausdehnung der Einstandspflicht, die der jüngs-
te Entwurf des „Hartz IV-Optimierungsgesetzes“
(Stand: 9. Mai 2006) vorsieht, nämlich die Ausdeh-
nung sowohl auf nicht eingetragene gleichge-
schlechtliche Paare als auch auf ambitioniertere
Wohngemeinschaften, wird die Frage „Wer soll, wa-
rum und wofür einstehen müssen?“ vermutlich in
eine breitere öffentliche Diskussion tragen und damit
möglicherweise den Anfang vom Ende dieser gerade-
zu abenteuerlichen Vergemeinschaftspolitik einläu-
ten. Zudem stellt sich für die Beweislastumkehr zur
Feststellung einer Einstandspflicht von Mitbewoh-
nerInnen und für die Ablösung der Vermutungskri-
terien von den Merkmalen einer „eheähnlichen“,
d.h. der Ehe nachgebildeten Gemeinschaft, die Frage
der Verfassungswidrigkeit. Denn das Bundesverfas-
sungsgericht hat 1992 im „Arbeitslosenhilfeurteil“
nur deshalb eine Einstandspflicht für eheähnliche

unverheiratete Paare bejaht, weil Ehe und Eheleute,
die bisher in jedem Fall wechselseitig unterhalts-
pflichtig sind, wegen der herrschenden Auslegung
von Art. 6 Abs. 1 nicht benachteiligt werden dürften.
Wenn es nun aber nicht mehr um Parallelformen der
Ehe geht, sondern um das – nicht nur kurzfristige –
Zusammenwohnen, so wird deutlich, dass der
Rechtsgrund für die finanzielle Belastung – auch bei
größten interpretatorischen Anstrengungen - nicht
mehr in Art. 6 GG gefunden werden kann. Was aber
dann ist der Rechtsgrund? Warum sollen dann Zu-
sammenlebende – über die Kürzung wegen Erspar-
nisbeträgen hinaus – ihrer Sozialleistungsansprüche
beraubt werden dürfen? Eine Einstandspflicht aus
Zusammenleben wäre daher klar gleichheits- und
verfassungswidrig, selbst nach herrschender
Interpretation von Art. 6 GG. Vermutlich würde
auch das Bundesverfassungsgericht dies so sehen.

Damit würde der Weg frei für eine Neuorganisa-
tion und eine egalitäre Ausgestaltung kollektiv-öf-
fentlicher Sicherungen. Frauen könnten bei
nicht-ehebedingten Einkommensausfällen nicht
mehr so leicht ihrer jeweils individuellen Ansprüche
beraubt werden. Sie wären als erwachsene erwerbsfä-
hige Individuen zwar stärker darauf angewiesen, ih-
ren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, aber dieser
Anspruch müsste auch ernster genommen werden.
Die Überwindung des in Deutschland durch die
Ehezentrierung der Existenzsicherung besonders be-
harrlich sich haltenden männlichen Ernährermodells
ließe sich leichter bewerkstelligen.

Kurzum, es stünde dem Gesetzgeber nun eine
wirkliche Reform des Unterhaltsrechts unter Beach-
tung der Schnittstellen zwischen Unterhaltsrecht,
Steuer-, Arbeits- und Sozialrecht, gut an. Insofern
wäre es eine Generalreform der Existenzsicherung in
Deutschland. Dabei haben feministische Juristinnen
sicherlich gute Voraussetzungen, über Bedingungs-
zusammenhänge aufzuklären und die uneingelösten
„normativen Geltungsüberhänge“ der Gleichheits-
norm gegen die retraditionalisierende Vergemein-
schaftungsideologie, fußend auf der Überhöhung der
Institution Ehe, in Stellung zu bringen. Auch hoch-
politisierte Begriffe wie „Eigenverantwortung“16 und
„Individualisierung“ lassen sich dabei – entgegen ih-
rer gängigen neoliberalen Verwendung – zugunsten
von strukturell egalitären Reformen verwenden. Für
solch radikale Reformforderungen bietet die Renais-
sance der Familienpolitik vielleicht sogar eine
realpolitische Chance.
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14 Berghahn, Sabine, 2004: Ist die Institution Ehe eine Gleichstel-
lungsbarriere im Geschlechterverhältnis in Deutschland? In: Ma-
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